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Regierung am 10. Juni gemäss Ziffer 11 lit e des Zeichnungsprotokolls vom 17. April 1935 per 
Ende Juni auch von den folgenden weitern Abkommen zurücktreten wird:

1. Abkommen über den deutsch-schweizerischen Verrechnungsverkehr vom 17. April 1935,
2. W arenzahlungsabkommen vom 17. April 1935,
3. Abkommen über den gegenseitigen W arenverkehr vom 5. November 19327.
A uf unsere ausserordentlich starke rechtliche Argum entation, wonach Deutschland zu diesen 

Rücktrittserklärungen nicht berechtigt ist, ist die deutsche Delegation überhaupt nicht eingetreten!
Ich werde Sie weiter orientieren, sobald von deutscher Seite neue Nachrichten eingetroffen sein 

werden, was für die nächsten Tage nicht zu erwarten ist.

7. Cf.D D S vol. 10, n° 207.
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Notice sur la reconnaissance de l ’URSS et la neutralité suisse1

No JS Vertraulich Bern, 30 .Mai 1936

Die Anerkennung Russlands im gegenwärtigen Zeitpunkt muss hauptsächlich 
im Hinblick auf die schweizerische Neutralitätspolitik zu Bedenken Anlass 
geben.

Seit seinem Bündnis mit Frankreich und dem Eintritt in den Völkerbund hat 
Russland sich aktiv in die europäische Politik eingeführt. Entsprechend seinem 
Grundsatz von der Unteilbarkeit des Friedens wird es sich an einem kontinenta
len kriegerischen Konflikt beteiligen. Zur Zeit verfolgt es eine ausgesprochen 
antideutsche Linie.

Man muss nach den bisherigen Erfahrungen befürchten, dass Russland seine 
Vertretungen in der Schweiz auch gegen Deutschland und Italien benützen wird 
und dass uns daraus Zwischenfälle und Schwierigkeiten mit den betreffenden 
Staaten erwachsen.

Ferner aber hat es Russland mit seiner propagandistischen Organisation in der 
Hand, einen verhängnisvollen Einfluss auf unsere Volksmeinung zu erlangen und 
diese in einem unneutralen Sinne zu beeinflussen. Schon jetzt ist unsere Volks
meinung in bedenklicher Weise gegen Deutschland und Italien eingestellt. Mit 
der Errichtung von russischen Vertretungen in der Schweiz wird sich diese Beein
flussung verstärken und zu einer direkten Gefährdung für unsere Neutralität aus- 
wachsen.

Diese Gefahren bestehen hauptsächlich heute, wo die Sanktionsfrage2 noch 
ungelöst ist und über die Wege und Ziele der deutschen Aussenpolitik noch 
Unklarheit herrscht. Jedenfalls sollte man abwarten, bis die politische Lage sich in 
Europa wieder beruhigt hat und keine unmittelbaren Gefahren für eine kriegeri
sche Verwicklung und damit auch für unsere Neutralität bestehen.

1. Notice signée F.[rölicher], adjoint au Chef de la Division des A ffaires étrangères du Départe
ment politique.
2. Cf. rubrique 1.4: Société des Nations, conflit italo-éthiopien ...
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